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Reaktionen aus der Politik
Die politischen Aktionen für die Abschaffung der
Verbandsbeschwerde auf Bundesebene kamen bisher
ausschliesslich aus den Reihen der SVP. Moderator ist die

parlamentarische Initiative von Ständerat Hans

Hofmann, die punktuelle Verbesserungen verlangt. Die
Rechtskommission des Ständerates ist mit deren

Umsetzung beauftragt. Die Vorschläge der Kommission

zielen darauf ab, die Realisierung der UVP-pflich-
tigen Bauvorhaben zu beschleunigen, ohne dabei an
den hohen Umweltstandards in unserem Lande Abstriche

machen zu müssen. Grundsätzlich ist dies die richtige

Stossrichtung und verdient mehrheitlich
Unterstützung. Die Vorschläge gehen aber nicht weit genug.

Notwendige Korrekturen
Soll das Verbandsbeschwerderecht, seinem ursprünglichen

Zweck entsprechend, zurückgestutzt werden, sind

folgende Korrekturen nötig:
- Umweltschutzrecht ist öffentliches Recht, dessen

Durchsetzung - ebenso wie die nötige Abwägung der

verschiedenen Teilaspekte der öffentlichen Interessen -
einzig den Behörden obliegt.

- Wegen der heutigen Ausgestaltung des Beschwerderechts

und seines Drohpotenzials der zeitlichen

Verzögerung können Verbände faktisch den Baugesuchsteller
dazu zwingen, Forderungen, für die keine gesetzliche

Grundlage besteht, zu erfüllen. Beispiele hierfür sind

die öffentliche Verkehrserschliessung oder
Parkplatzgebührenerhebung. Soweit sich Forderungen aber nicht
auf gesetzliche Vorgaben des Umweltschutzes stützen,
dürfen sie nicht Gegenstand des Verbandsbeschwerderechtes

sein. Öffentliches Recht ist nicht verhandelbar

- dies gilt gerade auch, wenn bei Werken öffentlichen
Nutzens demokratische Entscheide, sei dies durch

Volksabstimmungen oder durch parlamentarische
Beschlüsse, vorliegen.

- Umweltschutzorganisationen sollen den Nutzen der

verlangten Umweltschutzmassnahmen konkret belegen
müssen. Nachhaltigkeit soll gleichberechtigt den

Interessen der Wirtschaftlichkeit, der gesellschaftlichen
Solidarität und dem Umweltschutz Rechnung tragen.

- Heute sind 73 unterschiedlichste Anlagen einer UVP-
Pflicht unterstellt, so etwa Parkhäuser und Parkplätze
für mehr als 300 Motorwagen, Sportstadien mit
ortsfesten Tribünenanlagen für mehr als 20 000 Zuschauer
oder Einkaufszentren mit mehr als 5000 m2 Verkaufsfläche.

Zur Eindämmung des Verbandsbeschwerderechts

ist die Liste der UVP-pflichtigen Anlagen zu
straffen.

- In der Umweltschutzgesetzgebung hat das Parlament

schwammige Begriffe geschaffen, weshalb Grauzonen
und Schattengebiete entstehen konnten. Massgebend
sind heute Verordnungen und Gerichtsentscheide. Das

Parlament muss deshalb das Heft wieder in die Hand
nehmen und das Umweltschutzrecht materiell neu
fassen. Zu denken ist etwa an eine klare, präzise und
abschliessende Aufzählung der bundesrechtlichen Aufgaben

im Umweltschutzgesetz, um den Handlungsspielraum

des Verbandsbeschwerderechts zu verkleinern.

Martin Kuonen, Rechtsanwalt und Notar,
Geschäftsführer Verband der Immobilien-Investoren
und -Verwaltungen (VIV)

contact@viv.ch, mkuonen@centrepatronal.ch
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